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(3) Die Einweisung der Verurteilten in eine Strafvollzugseinrichtung er
folgt durch die Vollzugsorgane.

(4) Die Einweisung kann zur Bestimmung eines individuellen Erzie
hungsprogramms mit einem Auf nähme verfahren verbunden werden.

Vollzugsarten

Vollzug der Freiheitsstrafe
§15

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist in einer strengen, einer allgemei
nen oder in einer erleichterten Vollzugsart durchzSföhren.

(2) Die Vollzugsarten unterscheiden sich nach der Art der Unterbrin
gung der Strafgefangenen, ihrer Beaufsichtigung und Bewegungsfreiheit 
im Strafvollzug. Damit sind unterschiedliche Ordnungs- und Disziplinar- 
bestimmungen, unterschiedliche Vergütungen der Arbeitsleistungen, Un
terschiede im Umfang der persönlichen Verbindungen sowie eine diffe
renzierte Mitwirkung der Strafgefangenen am Erziehungsprozeß verbun
den.

__ _ ____________ __ §16

(1) In die allgemeine Vollzugsart* sind Verurteilte aufzunehmen, die
1. wegen eines ^rbrechens mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

bestraft wurden, sofern sie nicht gemäß § 17 Abs. І Ziff. 2 in die strenge 
Vollzugsart aufzunehmen sind;

2. wegen eines vorsätzlichen Vergehens^mit einer Freiheitsstrafe bestraft 
wurden, sofern sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 Ziff. 3 in die strenge Voll
zugsart oder gemäß § 18 Abs. 1 Ziff. 2 in die erleichterte Vollzugsart 
aufzunehmen sind.

(2) Innerhalb der allgemeinen Vollzugsart ist durch ein differenziertes 
und progressiv gestaffeltes System von Vergünstigungen das eigene Be
mühen der Strafgefangenen zur Bewährung und Wiedergutmachung zu 
unterstützen.

§ 17
(1) In die fstrenge Vollzugsart|sind Verurteilte aufzunehmen, die

1. wegen eines Verbrecnens mit mehr als zwei Jahren Freiheitsstrafe 
bestraf t wurden;

2. wegen eines Verbrechens mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft wurden und wegen einer vorsätzlichen Straftat mit Freffieits- 
strafe von mehr als einem Jahr oder mit ^Arbeitserziehung vorbestraft 
sind;

3. wegen eines vorsätzlichen Vergehens mit Freiheitsstrafe bestraft wur
den und mindestens zweimal mit Freiheitsstrafe oder Arbeitserzie- 
hung vorbestraft sind.
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